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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  A.26/055/2017 
 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht A. 26/Rd/Sachvortrag Natpreis 

  

Sachbearbeiter/in: Monika Roder 

 
 
Umwelt- und Naturschutzpreis 2017  
Bekanntgabe der Preisträger 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Stadtrat 27.10.2017 öffentlich Beschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Das Ergebnis der Beschlussfassung des Stadtrates in nichtöffentlicher Sitzung wird be-

kannt gegeben. 
 
2. Die Vergabe des Umwelt- und Naturschutzpreises soll weiterhin wie jetzt erstmals durch-

geführt erfolgen. Für den Umwelt- und Naturschutzpreis 2019 soll das Motto „Nachhaltig-
keit“ gelten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja X  Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag  

Gesamtkosten der Maßnahme 
davon für die Stadt 

 

Haushaltsmittel vorhanden?  

Folgekosten?  
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1. Bekanntgabe der Preisträger des Umwelt- und Naturschutzpreises 2017 
 
Der Umwelt- und Naturschutzpreis ist mit 4.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verlie-
hen. 2.500 Euro werden von der Stadtwerke Schwabach GmbH und 1.500 Euro von der Stadt 
Schwabach zur Verfügung gestellt. 
 
Die Verleihung ist in der entsprechenden Satzung geregelt. Der Stadtrat hat im Dezember 
2016 eine Fortentwicklung des Umwelt- und Naturschutzpreises beschlossen, um neben der 
Würdigung besonderer Leistungen (Umwelt- und Naturschutzpreis im bisherigen Sinne) auch 
Projekte, Ideen und Konzepte fördern zu können, soweit bereits Leistungen und ein Konzept 
für die zweckgerechte Verwendung des Preisgeldes vorgewiesen werden können (Förder-
preis) 
 
Entsprechend dem neuen § 2 der Satzung wird der Umwelt- und Naturschutzpreis damit 

- für besondere Leistungen auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes verliehen, 
insbesondere solche zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Erhaltung 
und Verbesserung von Umweltbedingungen sowie der Verbesserung des Wohnumfel-
des in der Stadt.  

- Neben abgeschlossenen Maßnahmen können nunmehr auch Projekte, Ideen und 
Konzepte aus den Bereichen Ökologie, Umwelt-, Klima-, und Naturschutz sowie 
Nachhaltigkeit ausgezeichnet werden, die die Vorgaben des Satzes 1 erfüllen und 
soweit bereits Leistungen und ein Konzept für die zweckgerechte Verwendung 
des Preisgeldes vorgewiesen werden können (Förderpreis). 

 
Für den Umwelt- und Naturschutzpreis 2017 war vom Stadtrat zudem erstmals mit dem The-
ma „StadtNatur“ ein Motto vorgegeben, wobei Bewerbungen aus anderen Bereichen des 
Umweltschutzes dabei ausdrücklich nicht ausgeschlossen wurden. 
 
Das Ergebnis der Beschlussfassung des Stadtrates in nichtöffentlicher Sitzung wird 
bekannt gegeben. 
 
Der Umwelt- und Naturschutzpreis wird am 17. November im Foyer des Stadtkrankenhaus 
Schwabach überreicht. Zu diesem Anlass wird auch die Fotoausstellung „StadtNatur“ eröffnet 
und die Preise an die Gewinner des Fotowettbewerbs vergeben. Die Veranstaltung beginnt 
um 18:30 Uhr.  
 
 
2. Umwelt- und Naturschutzpreis 2019 
 
Die Fortentwicklung des Umwelt- und Naturschutzpreises die dem Umwelt- und Naturschutz-
preis 2017 erstmals zugrunde lag wird von Verwaltung und Preisgericht nach den nunmehr 
gewonnen Erfahrungen nach wie vor sehr positiv gesehen. Insbesondere die Öffnung für Pro-
jekte sollte weitergeführt werden. Preisgelder können damit explizit dafür eingesetzt werden 
um sinnvollen und guten Projekten auch zur Umsetzung zu verhelfen. Zudem kann damit die 
insbesondere bei Ehrenamtlichen oft vorhandene Zurückhaltung für Auszeichnungen der ei-
genen Person umgangen werden. Und nicht zuletzt wird das Spektrum potenzieller Bewerber 
erweitert.  
 
Auch die Mitstifterin des Umwelt- und Naturschutzpreises, die Stadtwerke Schwabach GmbH, 
begrüßt die Fortentwicklung ausdrücklich. Die Vergabe der künftigen Umwelt- und Natur-
schutzpreise soll daher weiterhin auf dieser Grundlage erfolgen. 
 
Als Motto für den Umwelt- und Naturschutzpreis 2019 wird durch Verwaltung und Preisgericht 
das Motto „Nachhaltigkeit“ allgemein vorgeschlagen. Durch dieses Motto könnte eine große 
Spannbreite an Umweltthemen erschlossen werden. Zudem erscheint das Motto insbesonde-
re auch für den gewerblichen Bereich sehr geeignet. 
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